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Erstkommunion am 23. April 2023 
in Dingolshausen 

 
Unser Thema: Jesus - Baum des Lebens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kommunionkinder stellen sich vor: 
 

Hinten von links: 
Maximilian Schön (MI), Felix Pfister (HU), Marie Heinisch (DI), Greta Schmeier (DI), 

Raphael Galka (DI), Finn Gerber (MI) 
 

Vorne von links: 
Tabea Graf (MI), Lukas Mück (HU), Lars Scheuring (DI), Hailey Cormier (MI), Hanna Klein (TR), 

Emma von Falkenstein (DI), Timo Dippert (MI) 
 

Kleine Bilder: 
Ben Effertz (DI), Felicitas Schwedhelm (DI) 

  

04/2023                                         08. April 2023 
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A M T L I C H E S  
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Michelau i. Steigerwald, Landkreis Schweinfurt 

für das Haushaltsjahr2023 
 

I. 
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.163.160 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.423.435 € 
ab. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf                   0 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)    330 v.H. 
 

b) für die Grundstücke (B)       310 v.H. 
 

2.  Gewerbesteuer         320 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf       350.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft 
 

II. 
Die Haushaltssatzung 2023 enthält gemäß Schreiben des Landratsamtes Schweinfurt vom 
02.03.2023, Nr. 30-941/2/1-157, keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen kann bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, 
Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen, nach Terminvereinbarung, innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden eingesehen werden. 
 
Michelau i. Steigerwald, den 08.03.2023   Gemeinde Michelau 

i. Steigerwald 
gez, 

Wolf, 1. Bürgermeister 
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Hundesteuer für das Jahr 2023 
 
Die Hundehalter der Gemeinde Michelau, ein-
schließlich Gemeindeteile Altmannsdorf/Neuhof, 
Hundelshausen, Neuhausen und Prüßberg sind 
nach Maßgabe der Hundesteuersatzung der 
Gemeinde Michelau i. Stgw. vom 24.03.2021 zur 
Entrichtung der gemeindlichen Jahresaufwand-
steuer verpflichtet.  
 
Steuerpflichtig ist, wer einen Hund, der über vier 
Monate alt ist, im Laufe des Rechnungsjahres 
mehr als drei Monate besitzt.  
 
Die Steuer beträgt für jeden Hund     25,00 €  
für jeden Kampfhund       500,00 € 
soweit Ermäßigungstatbestände vorliegen, die 
Hälfte der aufgeführten Beträge. 
 
Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres 2023 
oder während des Jahres nach Vorliegen der 
Voraussetzungen. 
 
Wer einen über vier Monate alten, noch nicht ge-
meldeten Hund besitzt, muss ihn unverzüglich 
bei der Steuerstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Gerolzhofen, Brunnengasse 5, Zimmer 7 
anmelden.  
 
Auskunft erteilt die Verwaltungsgemeinschaft 
Gerolzhofen, Frau Simon (Tel.: 09382 / 607-27).  
Alle Veränderungen sind der Steuerstelle unver-
züglich anzuzeigen.  
 
Zum 01. April 2023 wird die Hundesteuer für 
bereits gemeldete Hunde fällig. 
 
Für das Jahr 2023 ergeht kein neuer Bescheid, 
soweit keine Änderungen in den Besteuerungs-
merkmalen eingetreten sind. 
 
Sofern Steuerpflichtige eine Einzugsermächti-
gung erteilt haben, wird die Hundesteuer zum 
Fälligkeitstermin vom angegebenen Konto ab-
gebucht. 
 
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am Lastschrif-
teinzugsverfahren teilnehmen, werden hiermit 
aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass der 
vorgegebene Zahlungstermin eingehalten wird 
um unnötige Mahnungen zu vermeiden. Die 
Hundesteuer ist in diesem Fall entweder auf das  
 
Konto IBAN DE86 7935 0101 00001027 31 bei 

der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

oder auf das 
Konto IBAN DE17 7936 2081 0000 0077 73 bei 

der VR-Main Bank eG 
 

zu überweisen.  
 
Im Falle der Nichtbezahlung unterliegt die 
Steuer der normalen Beitreibung.  
 
GEMEINDE MICHELAU I. STEIGERWALD 
gez. Wolf, 1. Bürgermeister 
 

 

1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Michelau; 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
2 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Michelau i. 
Stgw. hat in seiner Sitzung am 27.02.2023 den 
Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungs-
planes gebilligt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 
15.03.2022 bis 15.04.2022 statt. In seiner Sit-
zung am 27.02.2023 ordnete der Gemeinderat 
der Gemeinde Michelau i. Stgw. die Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB an. 
 
Die Änderungen des Flächennutzungsplanes 
betreffen im Wesentlichen folgende Gebiete: 
 
a) Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaikanlage 
am Seeweg“ (Fl. Nr. 141 der Gemarkung Alt-
mannsdorf) 

b) Gemischte Bauflächen östlich von Altmanns-
dorf (Fl. Nr. 35, 41 und 214 der Gemarkung Alt-
mannsdorf) 

c) Gemischte Bauflächen südwestlich von Alt-
mannsdorf (Fl. Nr. 104, 105 und 106 der Gemar-
kung Altmannsdorf) 

d) Wohnbauflächen östlich der Michelauer 
Straße (Fl. Nr. 277 sowie Teilflächen der Fl. Nr. 
40/8, 279, 288 und 288/1 der Gemarkung Hun-
delshausen) 

e) Gewerbliche Bauflächen westlich von Hunde-
lshausen (Fl. Nr. 236/2 sowie Teilflächen der 
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Flurnummern 235, 236/3 und 237 der Gemar-
kung Hundelshausen) 

f) Wohnbauflächen nördlich vom Spitalgrund 
(Fl. Nr. 717, 718, 719, 720 und 721 der Gemar-
kung Prüßberg) 

g) Wohnbauflächen „Krautfeld II“ (Fl. Nr. 815 
und 823 sowie Teilflächen der Fl. Nr. 830 der 
Gemarkung Neuhausen) 

h) Wohnbauflächen westlich vom Baugebiet 
„Dorfäcker“ (Fl. Nr. 653, 657 und 658 sowie Teil-
flächen der Flurnummern 599 und 656 der Ge-
markung Michelau im Steigerwald) 

i) Wohnbauflächen Teilfläche des Baugebiets 
„Dorfäcker“ (Teilflächen der Fl. Nr. 615, 616, 
664/64, 664/65, 664/66, 664/67, 664/75, 664/76, 
664/77 und 664/78 der Gemarkung Michelau im 
Steigerwald) 

j) Wohnbauflächen südlich vom Baugebiet „Am 
Kirschenrain“ (Teilbereich der Fl. Nr. 568 der 
Gemarkung Michelau) 

k) Wohnbauflächen im Feriendorf Sudrach, süd-
lich vom Neuen Weg (Fl. Nr. 515 der Gemarkung 
Michelau) 
 

Art der um-
weltbezoge-
nen Informa-
tionen 

Urheber Thematischer 
Bezug 

Begründung 
mit Umwelt-
bericht zur 1. 
Änderung 
des Flächen-
nutzungspla-
nes 

Ingenieurbüro 
für Bauwesen 
Dipl.Ing. (FH) 
Frank M. 
Braun, 
Würzburg 

Umweltaus-
wirkungen auf 
die Schutzgü-
ter Mensch, 
Boden, Klima 
und Luft, 
Tiere und 
Pflanzen, 
Landschafts-
bild und Orts-
bild, Wasser, 
Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter; 
Minimierung 
von Emissio-
nen sowie 
sachgerechter 
Umgang mit 
Abfällen und 
Abwässern; 
Erhebliche 
nachteilige 
Auswirkungen 
nach § 1 Abs. 

6 Nr. 7 j 
BauGB; Ar-
tenschutz-
rechtliche Be-
handlung; 

 
Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanänderung sowie die Begründung mit 
Umweltbericht liegen gemäß § 3 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuchs in der Zeit vom 18.04.2023 bis 
22.05.2023 in der Verwaltungsgemeinschaft Ge-
rolzhofen, Zimmer Nr. 21, Brunnengasse 5, 
97447 Gerolzhofen, während folgender Zeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich aus: 
 
Montag:   8.30 - 12 Uhr, 
Dienstag:   8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 15 Uhr, 
Mittwoch:   8.30 - 12 Uhr, 
Donnerstag:  8.30 - 12 Uhr und 13.30 - 17 Uhr, 
Freitag:   8.30 - 12 Uhr. 
Gesonderte Termine für Auskünfte können tele-
fonisch vereinbart werden (Tel. 09382/607-12). 
 
Gleichzeitig liegen folgende, nach Einschätzung 
der Gemeinde Michelau i. Steigerwald, wesent-
liche umweltbezogene Stellungnahmen aus: 
 

Bayerisches Landes-
amt für Umwelt 

Geogefahren; Roh-
stoffgeologie 

Landratsamt 
Schweinfurt, Umwelt-
amt 

Artenschutz, Land-
schaftsplanung 

Regierung von Unter-
franken, höhere Lan-
desplanung 

Natur und Land-
schaft 

Wasserwirtschaftsamt 
Bad Kissingen 

Wasser 

Regionaler Planungs-
verband Main-Rhön 

Natur und Land-
schaft 

Landratsamt 
Schweinfurt, Immissi-
onsschutz 

Immissionen 

 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung so-
wie die o.g. Planunterlagen sind während der 
genannten Frist auch auf der Internetseite der 
Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen abruf-
bar: https://www.vg-gerolzhofen.de/bau-
recht/michelau/ 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen vorgebracht werden; nicht innerhalb der 
Auslegung abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die 
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Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf der Grundlage der Art.6 Abs.1 Buch-
stabe e (DSGVO) i.V. mit §3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Um-
weltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 
Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB) 
 
Michelau, den 24.03.2023 
Gemeinde Michelau i. Stgw. 
gez. 
Wolf,  
1. Bürgermeister 
 

 

Grundsteuerreform in Bayern 
 
Abgabefrist für die Grundsteuererklärung 
endet am 2. Mai 2023! 
 
Bis 2. Mai 2023 müssen Eigentümerinnen und 
Eigentümer (Stichtag 1. Januar 2022) von 
Grundstücken und Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern eine Grundsteuerer-
klärung beim zuständigen Finanzamt abgeben. 
 
Bayern hatte als einziges Bundesland die Abga-
befrist für die Grundsteuererklärung um weitere 
3 Monate bis zum 30. April 2023 verlängert. Die 
Frist endet aufgrund des Sonn- und Feiertages 
mit Ablauf des 2. Mai 2023. 
Zögern Sie nicht und reichen auch Sie Ihre 
Grundsteuererklärung fristgerecht ein. Damit 
können Sie weitere Maßnahmen Ihres Finanz-
amtes, wie zum Beispiel Erinnerungsschreiben 
oder Verspätungszuschläge, vermeiden. Bürge-
rinnen und Bürger können in Bayern für ihre 

Abgabe frei wählen: ganz einfach digital per 
ELSTER oder auf Papier. Falls Sie keine Mög-
lichkeit zur elektronischen Übermittlung haben, 
dürfen nahe Angehörige oder auch Steuerbera-
ter Sie hierbei unterstützen. Diese können das 
eigene Benutzerkonto bei ELSTER nutzen, um 
Ihre Erklärung zu übermitteln. 
 
Sollten Sie bei der Erklärung Fragen haben oder 
Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne die 
Hilfen der Bayerischen Steuerverwaltung und 
das umfangreiche Serviceangebot in Anspruch: 
 • Ausführliche Informationen und Erklärvideos 
unter www. grundsteuer.bayern.de 
 • Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklä-
rungsvordrucken 
 • Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt 
„Wie finde ich Hilfe?“ 
• Informations-Hotline: 089 / 30 70 00 77 (Mo.-
Do.: 08:00 – 18:00 Uhr, Fr.: 08:00-16:00 Uhr) 
 • Kostenloser Online-Zugriff auf Daten aus dem 
Liegenschaftskataster über den BayernAtlas-
Grundsteuer 
 • Hilfreiche Informationen zu den häufigsten 
Fehlern bei der Abgabe der Grundsteuererklä-
rung und was gegebenenfalls zu tun ist, wurde 
im Mitteilungsblatt vom 12. März 2023 veröffent-
lich. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bis-
herige Bemessungsgrundlage für die Grund-
steuer für verfassungswidrig erklärt. Deshalb 
wurde der Bundesgesetzgeber mit einer Neure-
gelung der deutschlandweit geltenden Grund-
steuer bis 2025 beauftragt. Die Bayerische 
Staatsregierung konnte auf Bundesebene 
durchsetzen, dass die Länder künftig diese Auf-
gabe übernehmen und eigene Grundsteuerge-
setze erlassen dürfen. Im Zuge dessen hat Bay-
ern bei der Grundsteuer B, insbesondere auch 
im Sinne einer oftmals angemahnten Entbüro-
kratisierung im Steuerrecht, ein wertunabhängi-
ges, transparentes und nachvollziehbares Flä-
chenmodell gewählt. Im Gegensatz zum Bun-
desmodell ist eine Neubewertung alle sieben 
Jahre daher nicht erforderlich. Der Steuerver-
waltung liegen die für die Berechnung der neuen 
Bemessungsgrundlage notwendigen Daten zu 
den Grundstücken bzw. Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft nicht, nicht vollständig oder nicht 
immer in aktueller Fassung vor. Beispielsweise 
sind „Flurstücke“ aus dem Liegenschaftskatas-
ter nicht mit der für die Grundsteuer maßgebli-
chen „wirtschaftlichen Einheit“ gleichzusetzen. 
In der Praxis kann man genau diese 
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Abweichungen regelmäßig feststellen. Das Vor-
handensein und die Aktualität aller für die 
Grundsteuerreform erforderlichen Daten bei den 
Finanzämtern auf den Feststellungszeitpunkt 1. 
Januar 2022 wäre ohne die Abgabe der Steuer-
erklärungen daher nicht gewährleistet. Die Ein-
nahmen aus der Grundsteuer verbleiben – wie 
bisher auch – bei den Kommunen. Ebenso ent-
scheiden diese weiterhin über den Hebesatz. 
Die Kommunen finanzieren damit wichtige 

öffentliche Leistungen, wie beispielsweise Inf-
rastruktur, Kinderbetreuung, Spielplätze sowie 
kulturelle Einrichtungen. Die Kommunen in ganz 
Deutschland benötigen die von der Finanzver-
waltung festzusetzenden Grundsteuermessbe-
träge möglichst frühzeitig, um ihre ab 2025 gel-
tenden Hebesätze für die neue Grundsteuer 
festlegen und die Grundsteuerbescheide ver-
senden zu können 
 

 
 
 

A K T U E L L E S  A U S  D E R  G E M E I N D E  
 

Sperrung der Forststraße von Neuhausen bis zur Eschenauer Kreuzung. 
 
Der Forstbetrieb Ebrach informiert über die Hintergründe der baldigen Sperrung der öffentlichen 
Straße durch den Staatswald zwischen Neuhausen und der Kreuzung Eschenau. Hierzu wird es 
eine Info Veranstaltung am 27.04.2023 um 19:00 Uhr in der Vollburghalle Michelau geben. 
 
Gez. 
Michael Wolf, 1. Bürgermeister 
 
 
 

I N F O R M A T I O N E N  
 

Müllabfuhr verschiebt sich 
wegen Ostern 

 
Bereits eine Woche vor Ostern beginnt das 
Vorfahren der Tonnen Landkreis Schweinfurt. 
 
Die Abfallwirtschaft macht darauf aufmerksam, 
dass es im Hinblick auf die bevorstehenden Os-
terfeiertage im kompletten Landkreisgebiet ab 
Samstag, 1. April 2023, zu Verschiebungen im 
Abfuhrplan kommt. 
 
Vor den Osterfeiertagen wird die Abholung je-
weils einen Tag vorgezogen. Nach den Oster-
feiertagen wird die Abholung jeweils einen Tag 
nach hinten verschoben. Diese Änderungen be-
treffen alle Tonnen. 
 
Im Abfallkalender für das Jahr 2023, in der Ab-
fall-App<https://www.landkreis-schwein-
furt.de/service-infos/serviceleistungen-informa-
tionen/serviceinfos/detail/abfall-app-1869> und 
in den Erinnerungen per E-Mail sind diese Ver-
schiebungen bereits berücksichtigt. 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfall-
wirtschaft stehen bei Rückfragen zu den Ter-
minverschiebungen unter der Telefonnummer 
09721-55-554 gerne zur Verfügung. 
 

 

Anmeldung an der 
staatlichen Realschule Gerolzhofen 

 
Die Anmeldung zur Aufnahme in die 5. Jahr-
gangsstufe der Ludwig-Derleth-Realschule Ge-
rolzhofen findet in der Zeit vom 

08. Mai – 12. Mai 2023 
im Sekretariat der Schule statt 
Montag – Donnerstag von  08:30 - 16:00 Uhr 
sowie am Freitag von   08:30 - 12:00 Uhr. 
 
Für eine Anmeldung aus der 4. Klasse der 
Grundschule sind das Übertrittszeugnis, die Ge-
burtsurkunde in Kopie oder das Familienstamm-
buch, der Nachweis Masernimpfschutz und 1 
Passfoto des Kindes mitzubringen. Bei Alleiner-
ziehenden ist die Vorlage des Sorgerechtsbe-
schlusses erforderlich. 
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Am 30. September 2023 darf bei Eintritt in die 5. 
Jahrgangsstufe das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet sein. Für eine Voranmeldung aus der 
5. Jahrgangsstufe der Mittelschule ist das Zwi-
schenzeugnis der 5. Jahrgangsstufe erforder-
lich. Bei einer Lese-/Rechtschreibstörung ist ein 
schulpsychologisches Gutachten erforderlich. 
Die kompletten Anmeldeunterlagen finden Sie 
ab April auf der Homepage der Realschule Ge-
rolzhofen unter www.rs-geo.de. Diese können 
ausgefüllt zur Anmeldung mitgebracht oder in 
den Briefkasten eingeworfen werden. 
 

 
Kreisjugendring Schweinfurt 

Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR 
Felix-Wankel-Straße 3 - 97526 Sennfeld 

 

Pfingsten an der Ostee 
 
Der Kreisjugendring Schweinfurt bietet vom 
27.05. – 03.06.2023 eine Ferienfreizeit an der 
Ostsee an. 
 
Mitfahren dürfen alle von 14 – 17 Jahren. Die 
Kosten betragen 240,00 € inkl. Busfahrt, Unter-
kunft, Vollverpflegung, Betreuung und Aktivitä-
ten. Von unserem Camp bis zum Strand sind es 
gerade mal 250m. Untergebracht sind wir in 
komfortablen Steilwandzelten, die mit Feldbet-
ten inkl. Lattenrost und Matratze ausgestattet 
sind. 
Anmeldungen sind ab sofort unter www.kjr-
sw.de möglich. Sollten Sie Fragen haben, ste-
hen Ihnen die Mitarbeiterinnen in der Geschäfts-
stelle unter 09721/6462033 gerne zur Verfü-
gung!  
 

 

Zirkuscamp Rafeldinio 
– alle machen mit! – 

 
Mit Übernachtung 
1. Woche: 31.07. – 05.08.2023 
2. Woche: 07.08. – 12.08.2023  
 
(Eine Anmeldung für beide Wochen ist möglich, 
allerdings wird das Thema gleich sein, eine an-
dere Gruppenauswahl ist jedoch möglich) 

Für alle ab 7 Jahren. 
Manege frei und sich wie ein Star im Rampen-
licht fühlen. Im Circus ist es möglich, sich „in ei-
nem anderen Licht“ zu zeigen. Die Kinder und 
Jugendlichen können etwas Neues erlernen und 
sich dann in der Manege präsentieren. Jeder 

kann im Rahmen des Circus seine Stärken zei-
gen und gemeinsam etwas schaffen. Wer nicht 
in die Manege will, findet vielleicht eine Aufgabe 
als Ton- oder Lichttechniker. Das Training und 
die Vorstellungen können die verschiedensten 
artistischen Teilbereiche, wie Gleichgewichts-
künste (z.B. Laufkugel), statische und dynami-
sche Akrobatik (z.B. Hebeakrobatik, Pyramiden-
bau, Minitrampolin), Luftartistik (z.B. Trapez, 
Vertikaltuch), Handgeschicklichkeiten (z.B. 
Jonglieren, Diabolo), Fakirtechniken (z.B. 
Scherben/Nagelbrett, Feuerspiele) und Clowne-
rie umfassen. 
Das Ziel ist, die Kinder und Jugendliche dazu zu 
motivieren, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, 
Zirkuskünste zu erlernen, diese vor einem Pub-
likum zu zeigen und somit in die geheimnisvolle 
Zirkuswelt einzutauchen. Alle können da mitma-
chen: Kinder mit und ohne Behinderung, Kinder 
aus dem Heim und Kinder von daheim, Kinder 
ab einem Alter von 7 Jahren, Kinder mit allen 
Hautfarben und Religionen und Sprachen und 
Schuhgrößen und und und… Kurz: Zirkus ist 
barrierefrei 
Aufführung: Geplant sind jeweils zwei Auffüh-
rungen mit Publikum. Eine am Freitagabend um 
17:00 Uhr und eine am Samstagnachmittag um 
15:00 Uhr. Am Freitagabend wird es nach der 
Aufführung für die Kinder noch eine Premieren-
feier geben.  
Verpflegung: Frühstück, Mittagessen, Abend-
essen, Getränke (Wasser und Tee) 
Übernachtung: Wir übernachten gemeinsam in 
größeren Zelten, sodass keiner alleine schlafen 
muss. Das erleichtert sicher auch für manche die 
erste Übernachtung ohne Eltern. Aufgrund der 
Gruppendynamik ist eine Teilnahme ohne Über-
nachtung leider nicht möglich. 
Ort: Das Zirkuszelt des Kindercircus Rafeldinio 
in Grafenrheinfeld (Caritas Jugendhilfezentrum 
Maria Schutz An der Haak 11, 97506 Grafen-
rheinfeld) 
Kosten: 180,00 € inkl. Verpflegung, Übernach-
tung, Betreuung durch ausgebildete Circus Trai-
ner*innen, pädagogisches Personal und ehren-
amtliche Betreuer*innen sowie Material in Form 
von Kostümen, Schminkfarben, Technik usw. 
Diesen super Sonderpreis gibt es nur dieses 
Jahr!  
Anmeldung und Infos: www.kjr-sw.de. Per Mail 
an info@kjr-sw.de oder per Post an den Kreisju-
gendring Schweinfurt, Felix-Wankel-Str. 3, 
97526 Sennfeld. Anmeldeschluss ist der 
30.06.2023. 
 

http://www.kjr-sw.de/
http://www.kjr-sw.de/
mailto:info@kjr-sw.de
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Offene Jugendarbeit kom,ma 
 

Das kom,ma Musicalprojekt 
"Peter Pan" 

 
Das Muscalprojekt im kom,ma Schweinfurt bie-
tet 35 Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jah-
ren unter kulturpädagogischen Gesichtspunkten 
die Möglichkeit ein "Peter Pan" Musical zu pro-
duzieren. Der Clou ist die Zeit, denn in nur 10 
Arbeitstagen wird das Stück produziert. In zehn 
Tagen schaffen es die 35 TeilnehmerInnen ein 
80-minütiges Musical zur Aufführung zu bringen. 
Die Bereiche Bühnenbild, Tanz, Text und Musik 
werden durch Coaches betreut und im rotieren-
den System von jeder Gruppe besucht. So ent-
stehen 4 Szenen die komplett von den Teilneh-
merInnen produziert sind. Für Ton, Licht, 

Kostüme und Öffentlichkeitsarbeit gibt es wei-
tere Fachkräfte die uns unterstützen und die 
Möglichkeit geben interessierte TeilnehmerIn-
nen in ihr Fach einzulernen. 
Schnupper-Tag: 
Sa. 15.04.2023 16:00-19:00 Uhr  
Projektzeitraum: 
02.08.2023 - 13.08.2023, je 10:00 - 17:00 Uhr  
Kosten: 50,00 € 
 
Anmeldungen sind ab sofort unter 
https://www.unser-ferienprogramm.de/schwein-
furt/veranstaltung.php?id=59895&s=&a=0&k=  
möglich. Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen 
die MitarbeiterInnen unter 09721/4740810 gerne 
zur Verfügung. Weitere Informationen und Re-
servierung auch unter 
www.esistwiedermusicalprojekt.de  
 

 
 
 

D A N K S A G U N G E N  
 

 

Herzlichen Dank 
 

für die vielen Glückwünsche und  
Geschenke anlässlich unserer 

 

goldenen Hochzeit. 
 

Ein besonderer Dank gilt all unseren Verwand-
ten, Freunden und Bekannten. Ganz besonde-
ren Dank gilt der Heimatkapelle samt ihren 
Helfern! Herzlichen Dank auch an den Bürger-
meister Michael Wolf, Diakon Georg Kirchner 
und Pfarrer Höfler! 

 
Franz und Rosamunde Seelmann 

 

 

 

Vielen Dank 
 

für die vielen Glückwünsche und  
Aufmerksamkeiten anlässlich meines 

 

90ten Geburtstages. 
 

Einen besonderen Dank möchte ich für die 
„Gresshäuser Musiker“ aussprechen für die 
musikalische Umrahmung. Danke an alle Ver-
wandten, Freunde und Bekannten für diesen 
schönen Tag. 

 
 

Elsa Ditzel 
 

 
 

 

Aktuelle Informationen 
 
 

finden Sie auf unserer Homepage: www.michelau.de 
 

Mit dem Gemeinde Newsletter werden Sie immer zeitnah und aktuell informiert. 
Für den Newsletter melden Sie sich bitte auf der Homepage an. 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise bei der Anmeldung zum Newsletter. 
 

https://www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt/veranstaltung.php?id=59895&s=&a=0&k=
https://www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt/veranstaltung.php?id=59895&s=&a=0&k=
http://www.esistwiedermusicalprojekt.de/
http://www.michelau.de/
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A N Z E I G E N  
 

 
Hartmann Isoliertechnik 

 
Wir suchen ab sofort 

 
Helfer 

für leichte bis mittelschwere 
Bautätigkeiten (techn. Isolierung) 

in Vollzeit und als Minijob 
 

Tel.: 09382 8827 
 

 
 

Wegewart*in für den 
Steigerwald-Panoramaweg 

gesucht 
 
Auf 161 km und neun Etappen führt der ausge-
zeichnete Qualitätswanderweg von Bad Winds-
heim nach Bamberg und bietet den Wandernden 
neben den namensgebenden Panoramablicken 
über die Steigerwald-Landschaft intensive und 
vielfältige Naturbegegnungen. Damit das so 
bleibt, braucht der Naturpark Steigerwald e.V. 
Ihre Unterstützung! Wir suchen einen oder meh-
rere Wegewart*innen, die sich - gerne auch im 
Team - um ein Teilstück (ca.100 km) des Pano-
ramaweges von Herbolzheim bis zum Zabel-
stein kümmern. 
 
Tätigkeitsbeginn: ab sofort 
Aufgaben: 2x pro Jahr Kontrolle des übernom-
menen Wegeabschnittes, Auffrischung der Mar-
kierungen, Betreuung des Nachzertifizierungs-
prozesses alle 3 Jahre 
Entlohnung: 12,00 € / Std. 
Fahrtkostenpauschale: 0,40 € / km 
Voraussetzung: Vorerfahrung mit der Markie-
rung von Wanderwegen wäre wünschenswert, 
ist aber nicht notwendig. Bereitschaft, die Schu-
lung zum „Zertifizierten Bestandserfasser des 
Deutschen Wanderverbandes“ zu absolvieren. 
Sämtliche Kosten hierfür trägt der Naturpark 
Steigerwald e.V. 
Informationstag: voraussichtlich Anfang April  
 
Sie können sich vorstellen, uns als Wege-
wart*in zu unterstützen? Dann schreiben Sie 
uns gerne ein paar Zeilen zu Ihrer Motivation 
und Ihren Erfahrungen an 
 

theresa.wagner@kreis-nea.de 
oder an: 

Naturpark Steigerwald e.V. 
Hauptstraße 7 91443 Scheinfeld 

 
Sie haben Fragen? 

Rufen Sie an unter 09161 / 92 - 1524 
 

 

Jugendwerk der AWO sucht 
Freizeitteamer*innen 

 
2023 bietet das Jugend-
werk der AWO wieder 
zahlreiche Ferienfreizei-
ten für Kinder und Ju-
gendliche, um ihnen 
schöne Sommerferien 
und ein wenig Abwechs-
lung bereiten zu können. 
Deshalb werden ehren-

amtliche Freizeitteamer*innen gesucht! Alle jun-
gen Menschen zwischen 14 und 30 Jahren, die 
Lust haben in einem bunten Team von kreativen 
Köpfen Kindern und Jugendlichen unvergessli-
che Ferien zu bieten, können sich melden 
über info@awo-jw.de oder 0931-299 38 264. 
 
Nähere Informationen gibt es auch im Internet 
unter: www.awo-jw.de  
 
 
 

 

Kompostanlage und Wertstoffhof 
Gerolzhofen 

 
 

Die Kompostanlage und der Wertstoffhof des Landkreis 
Schweinfurt mit Standort in Gerolzhofen nehmen kosten-
los an: Papier, Kartonagen, Altkleider und -schuhe, Grün-
gut bis 1 m³, Metalle, Korke, CDs und DVDs. Hier werden 
Kompost, Mutterboden und Rindenmulch verkauft. 

 
Öffnungszeiten 

 
Montag von 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr 

und 13:00 – 16:00 Uhr. 
Samstag von 8 Uhr – 12 Uhr 

 
Tel. (0 97 21) 38 85 44-56 
www.ihr-umweltpartner.de 

 

mailto:theresa.wagner@kreis-nea.de
mailto:info@awo-jw.de
http://www.awo-jw.de/
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T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  
 

 

Altpapiersammlung 
 
 

Samstag, 15.04.2023 ab 08:00 Uhr 
in den Ortsteilen 

Michelau Prüßberg und Neuhausen. 
Das Altpapier wird abgeholt. Bitte stellen Sie 

das Altpapier am Straßenrand bereit. 
 

 

 

Aufführungen der Theatergruppe Michelau 
 
 

Samstag 15.04.2023 19:30 Uhr 

Sonntag 16:04.2023 18:30 Uhr 

Samstag 22.04.2023 19:30 Uhr 

Sonntag 23.04.2023 18:30 Uhr 

Einlass jeweils 1 Stunde vor Beginn. 
 

Kartenverkauf in der Tankstelle Heilmann in 
Michelau. 
Kartenpreis 8,00 € 
Keine Vorbestellung. 
 

 

 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 
 

Montag, 24.04.2023, 19:00 Uhr 
Rathaus/Sitzungssaal 

 

 

 

Maibaumaufstellen 
mit der Dorfjugend Michelau 

 
 

Sonntag, 30.04.2023 
Vollburghalle Michelau 

 

 

 

Brunnenschoppen / Weinbauverein 
 
 

Donnerstag, 04.05.2023, 19:00 Uhr 
am Hirtenbrunnen Michelau 

 

 

 

Musikalischer Bieranstich 
Mit der Heimatkapelle Michelau 

 
 

Sonntag, 14.05.2023, ab 11:00 Uhr 
Vollburghalle Michelau 

 

 

 

Panoramatag Weinbauverein 
 
 

Donnerstag 18.05.2023/Chr. Himmelfahrt 
in den Weinbergen 

 

 

 

Kirchweih Prüßberg 
 
 

Samstag und Sonntag, 27. und 28.05.2023 
Festplatz/Feuerwehrhaus Prüßberg 

 

 

 

Veranstaltungsprogramm 
Steigerwald-Zentrum 

 
 

Montag, 10.4., 14-16 Uhr: 
Bunter Osterspaziergang 

für die ganze Familie 
 

Freitag, 21.4., 16-19:30 Uhr 
Wälder im Klimawandel 

und die Rolle des Menschen 
 

Sonntag, 23.4., 14-16:30 Uhr 
„Es grünt so grün“- Kräuterführung 

 

Sonntag, 7.5., 11-18 Uhr 
WALDTAG: „Wunderwerkstoff Holz. 

 

Freitag, 26.5., 17-19.30 Uhr 
Alte Wege verlassen, neue Wege gehen 

 

Informationen und Anmeldung 
www.steigerwald-zentrum.de, 

telefonisch unter 09382 31998-0 oder 
per E-Mail an info@steigerwald-zentrum.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.steigerwald-zentrum.de/
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Mit Försterin und Förster  
unterwegs im Steigerwald 

 
 

Die Försterinnen und Förster des Forstbe-
triebs Ebrach laden wieder zu Waldbesichti-
gungen vor Ort ein. Die Teilnehmer können 
sich aus erster Hand über die nachhaltige und 
schonende Bewirtschaftung der Staatswälder 
im Steigerwald informieren. 
Die Waldführungen finden bei jedem Wetter 
statt, weshalb wetterfeste Kleidung und stabi-
les Schuhwerk empfohlen werden.  
Zur Erfassung der Teilnehmerdaten bitten wir 
um Anmeldung beim Forstbetrieb Ebrach. 
 

Programm 2023: 
 

21.04. 14 Uhr Parkplatz am Steigerwald-
zentrum (Eiche im Steigerwald) 
Führung: Julian Brosche 
 

12.05. 15 Uhr Neuhof Wanderparkplatz 
(Das Trittsteinkonzept – Von Zunder-
schwamm, Schwarzkäfern bis Schwarz-
specht) 
Führung: Petra Diener 
 

02.06. 15 Uhr Schmerber Einfahrt (Was 
kommt nach dem Borkenkäfer?) 
Führung: Jonathan Schäfer 
 

30.06. 15 Uhr Alter Sportplatz Fatschen-
brunn (Vom Sämling bis zum Methusalem) 
Führung: Burkhard Rischen 
 

07.07. 15 Uhr Wanderparkplatz Böhlgrund 
bei Eschenau (Ist der Wald zehntausend 
Klafter Holz oder eine grüne Menschen-
freude? „frei nach Bert Brecht“. Auf den Spu-
ren von herman de vries.) 
Führung: Ellen Koller 
 

22.09. 15 Uhr Pavillon Wanderparkplatz 
Hahn Burgebrach (Die Mischung machts!) 
Führung: Stefan Weber 
 

06.10. 14 Uhr Wanderparkplatz Marswald-
Spielplatz (Schutz und Nutzung – wie entwi-
ckeln sich unsere Wälder?) 
Führung: Heidi Oppelt 
 

BAYERISCHE STAATSFORSTEN AöR 
Forstbetrieb Ebrach - Marktplatz 2 - 96157 Ebrach 

E-Mail info-ebrach@baysf.de - www.baysf.de/ebrach 
Telefon 09553 98 97 0 - Telefax 09553 98 97 25 

 
 
 

 

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 
 
 

Freitag, 28.04.2023 
 

 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 

Samstag, 06.05.2023 
 

 

 

Mitteilungsblatt Information 
 
 

Leider wurde das für den 01.04.2023 ange-
kündigte Mitteilungsblatt vom Verlag nicht 
fristgerecht gedruckt. Dadurch erscheint es 
nun eine Woche später. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-ebrach@baysf.de
http://www.baysf.de/ebrach
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K I R C H E N G E M E I N D E  
K I R C H E  A M  Z A B E L S T E I N  
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Kath. Pfarramt Traustadt, 
Voit-von-Rieneck-Str. 1, 97499 Donnersdorf 
Telefon: (09528) 433 - Telefax: (09528) 950119 

Mail: pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.kirche-am-zabelstein.de 

Pfarrer Günter Höfler (V.i.S.d.P.): (09528) 433 
Mail: guenter.hoefler@bistum-wuerzburg.de 

 

 
 

mailto:pfarrei.traustadt@bistum-wuerzburg.de
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Ä R Z T L I C H E R  B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  
 
 

Allgemein-Ärzte 
 
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschafts-
dienst kostenlos unter der vorwahlfreien Be-
reitschaftsdienstnummer 
 

116 117 
 

zu erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen 
wenden Sie sich an   112 
 

 

Bereitschaftspraxis 
am Krankenhaus St. Josef 

 
Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.:   18:00-21:00 Uhr 
Mi., Fr.:     16:00-21:00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 09:00-21:00 Uhr 
 

 

Kinderärzte 
 
Bereitschaftspraxis 
am Leopoldina Krankenhaus 
Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspra-
xis Main-Rhön am Leopoldina Krankenhaus 
Gustav-Adolf-Straße 6-8, 97422 Schweinfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Mi., Fr.:     16:00-19:30 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10:00-14:00 Uhr 
und      15:00-19:30 Uhr 
 

 

Zahnärztlicher Notdienst 
 

07.04.2023 bis 10.04.2023 
Dr. Anton Müller, 09556 / 981090 
Weingartsstr. 21, 96160 Geiselwind 
 

15.04.2023 und 16.04.2023 
Dr. med. dent. Waltraud Pfister 
Stefan Pfister, 09382 / 318411 
Grabenstr. 23, 97447 Gerolzhofen 
 

22.04.2023 und 23.04.2023 
Dr. med. dent. Colin Bartsch, 09324 / 9786144 
Schweinfurter Str. 20, 97359 Schwarzach a. M. 
 

29.04.2023 und 01.05.2023 
Dr. med. dent. Thomas Marquart, 
Dr. Dr. Joachim Marquart, 09381 / 2364 
Dimbacher Str. 13, 97332 Volkach 

06.05.2023 und 07.05.2023 
Dr. Andreas Gallo, 09302 / 9899525 
Mainfrankenpark 16a, 97337 Dettelbach 
 

oder https://www.notdienst-zahn.de 
 

 

Apothekennotdienst 
vom 06.04. bis 07.05.2023 

(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8:00 Uhr) 
 

Do. 06.04. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Fr. 07.04. Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Sa. 08.04. Linden-Apotheke Grettstadt 
So. 09.04. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Mo. 10.04. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 11.04. Riemenschneider-Apotheke Volkach 
Mi. 12.04. Franconia-Apotheke Wiesentheid 
Do. 13.04. Rats-Apotheke Zeil 
Fr. 14.04. Franconia-Apotheke Wiesentheid 
Sa. 15.04. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
So. 16.04. Apotheke Ebrach OHG Gerolzhofen 
Mo. 17.04. Stern-Apotheke Schwebheim 
Di. 18.04. St. Christophorus-Apotheke Sand 
Mi. 19.04. Marien-Apotheke Wiesentheid 
Do. 20.04. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Fr. 21.04. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Sa. 22.04. Riemenschneider-Apotheke Volkach 
So. 23.04. Franconia-Apotheke Wiesentheid 
Mo. 24.04. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Di. 25.04. Franconia-Apotheke Wiesentheid 
Mi. 26.04. Steigerwald-Apotheke Geiselwind 
Do. 27.04. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Fr. 28.04. Löwen-Apotheke Haßfurt 
Sa. 29.04. Apotheke im Einkaufspark Volkach 
So. 30.04. Marien-Apotheke Wiesentheid 
Mo. 01.05. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Di. 02.05. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Mi. 03.05. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Do. 04.05. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Fr. 05.05. Apotheke im Mainbogen Sennfeld 
Sa. 06.05. St. Christophorus-Apotheke Sand 
So. 07.05. Steigerwald-Apotheke Geiselwind 
 
 

Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen ei-
nem ständigen Änderungsservice. 
 
 

Telefonischer Notdienstfinder: 
Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
 

oder im Internet: 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 
 

https://www.notdienst-zahn.de/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/


15 

  
 

  



16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorstandschaft 
der Eigenheimervereinigung Michelau 
wünscht allen ein schönes Osterfest. 

 

 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Michelau im Steigerwald 

 
kostenlos verteilt an alle Haushalte 

Herausgeber: 
Gemeinde Michelau im Steigerwald 

Verantwortlich für Satz und Druck, Sonja Pfriem 
 

V.i.S.d.P. Michael  Wolf ,1. Bürgermeister 
 

 
Erreichbarkeiten 

 

VG Gerolzhofen www.vg-gerolzhofen.de 

Homepage Michelau www.michelau.de 

1. Bürgermeister 0151/22006759 

Rathaus 09382/316751 

E-Mail info@michelau.de 

Bauhof 09382/315775 

Bauhofleiter 0151/21543705 

 
 

 

Die Gemeinde Michelau wünscht 
allen Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern ein frohes Osterfest und den 
Schülern erholsame Osterferien 

 
 
 
 


